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Beiträge in alleiniger Verantwortung der Fraktionen

Fachstelle „Zartbitter“ (Köln). Der Entwurf 
skizziere „Rahmenbedingungen, die für die 
Sicherung des Kindeswohls und Verbesserung 
des Schutzes von Kindern durch Jugendhilfe 
dringend geboten sind“. Er zeuge von Fachlich-
keit und Engagement. Allerdings beschränke 
sich das Gesetz „zunächst auf den Kinder-
schutzauftrag der Jugendhilfe und ihrer Netz-
werke“. Andere für den Alltag von Kindern und 
Jugendlichen relevante gesellschaftliche Berei-
che wie Schule und Gesundheitswesen würden 
lediglich gestreift oder seien gar nicht betrof-
fen – etwa kommerzielle Freizeit-, Sport- und 
Nachhilfeangebote.

„Eigenständige Rechtsträger“
Der Gesetzentwurf stärke die Rechte von Kin-
dern und Jugendlichen, befand das Evangeli-
sche Büro NRW in seiner Stellungnahme für 
die Ausschüsse. Zudem präzisiere er die Rolle 
des Jugendamts: „Insbesondere ist die konse-
quente Ausrichtung des Gesetzentwurfs an den 
Rechten der Kinder und die Sicht auf Kinder 
und Jugendliche als eigenständige Rechtsträger 
zu begrüßen.“ An einigen Stellen wünsche man 
sich aber „verbindlichere Formulierungen“.

Auch das Katholische Büro NRW äußerte 
sich zustimmend: „Defizite bei der Einschät-
zung und Vernetzung sowie fehlende Fachkom-
petenz bei Fällen von sexualisierter Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen sind in NRW leider 
überdeutlich geworden.“ Die vorliegende Ge-
setzesinitiative basiere auf „vielfältigen Analy-
sen und Empfehlungen aus Anhörungen und 
Beratungen u. a. im Landtag“. 

Der Kinder- und Jugendrat NRW werte-
te den Schutz des Kindeswohls in seiner Stel-
lungnahme als „höchstes und wichtigstes Ziel 
der Kinder- und Jugendpolitik“. Wichtig sei, 
Jugendvertreterinnen und -vertreter einzube-
ziehen. Eine entsprechende Liste fehle jedoch. 
„Im Allgemeinen“ trage man den Gesetzent-
wurf aber mit. 

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände fürchtet zusätzliche Belastun-
gen für Städte, Kreise und Gemeinden. Die kom-
munale Handlungsfähigkeit beim Kinderschutz 
müsse gesichert werden, „indem der Ausgleich 
weiterer Folgekosten des Gesetzes und insbe-
sondere die automatische Berücksichtigung von 
Tarifkostensteigerungen geregelt wird“. Dazu sei 
die Landesregierung bislang aber nicht bereit ge-
wesen. Eine Überarbeitung der Kostenfolgeab-
schätzung sowie des vorgesehenen Belastungs-
ausgleichs sei „zwingend erforderlich“.    zab

Standpunkte

Kinderschutz …

… ist auf die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten ange-
wiesen. Kinder und Jugendliche müssen vor verschiedenen 
Gewaltformen geschützt werden. Auch das Wissen um Täter-
strategien ist wichtig. Dazu müssen staatliche Institutionen 
(Polizei, Justiz, Jugendämter etc.) in die Lage versetzt werden, 
den Kinderschutz wahrnehmen zu können. Kinderschutz ist 
aber auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

… ist in gleichem Maße staatliche wie gesamtgesellschaft-
liche Verantwortung. Aufgabe der Behörden ist nicht nur die 
Umsetzung der Kinderschutzkonzepte, sondern auch die Ein-
bindung der vielen Ehrenamtler, die im Kinder- und Jugend-
bereich tätig sind. Für sie sollten Basiskurse und Fortbildungen 
ebenso Standard sein wie ein erweitertes Polizeiliches Füh-
rungszeugnis.
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… ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deshalb benöti-
gen wir ein ressortübergreifendes Artikelgesetz. Kinderschutz 
ist immer untrennbar mit Kinderrechten verbunden. 

… muss stärker in das gesellschaftliche Bewusstsein. Kinder 
haben das Recht, gewaltfrei und in Geborgenheit aufzuwach-
sen. Statistiken und schreckliche Missbrauchsfälle haben je-
doch deutlich gemacht, dass immer noch eine viel zu große 
Zahl an Kindern Gewalt, Vernachlässigung und Missbrauch aus-
gesetzt ist. Wir wollen eine Kultur der Aufmerksamkeit schaf-
fen, damit Kinder und Jugendliche besser geschützt werden. 

Christina Schulze Föcking 
(CDU)

… muss fest in unserer Gesellschaft verankert werden und 
als gemeinsame, übergreifende Aufgabe verstanden werden. 
Jeder, der mit Kindern arbeitet, muss ein Kinderschützer sein. 
Das Bewusstsein für tagtäglich stattfindenden Kindesmiss-
brauch zu schärfen, ist eine Grundvoraussetzung für wirksa-
men Kinderschutz. Dabei muss stets das Kind in den Mittel-
punkt gestellt werden. Kinder brauchen Schutz. 

https://www.landtag.nrw.de/home/der-landtag/abgeordnete-und--fraktionen/die-abgeordneten/abgeordnetensuche/abgeordnetendetail.html?k=01582
https://www.landtag.nrw.de/home/der-landtag/abgeordnete-und--fraktionen/die-abgeordneten/abgeordnetensuche/abgeordnetendetail.html?k=01718
https://www.landtag.nrw.de/home/der-landtag/abgeordnete-und--fraktionen/die-abgeordneten/abgeordnetensuche/abgeordnetendetail.html?k=01574
https://www.landtag.nrw.de/home/der-landtag/abgeordnete-und--fraktionen/die-abgeordneten/abgeordnetensuche/abgeordnetendetail.html?k=01558
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Kinderschutzgesetz

Jugendämter … Fachkräfte … Netzwerke …

… übernehmen eine zentrale und verantwortungsvolle Auf-
gabe beim Kinderschutz. Sie haben die staatliche Aufgabe, un-
sere Kinder und Jugendliche zu schützen und zu unterstützen. 
Dafür müssen sie personell gut ausgestattet sein. Es braucht 
aber auch klare Standards zu Verfahren, Qualitätsentwicklung 
und Einarbeitung. 

… sind das Fundament für wirksamen Kinderschutz. Der 
Fachkräftemangel ist aber in allen Sozial- und Erziehungsbe-
rufen bereits spürbar. Gute Arbeitsbedingungen sind zentral 
zur Gewinnung und Haltung von Fachkräften. Dazu gehört die 
Aus-, Fort- und Weiterbildung. Diese Bedingungen sollten aber 
für alle Bereiche, wo Kinder und Jugendliche sich aufhalten, ob 
Kita, Schule, OGS oder Jugendzentrum, gelten. 

… können einen wichtigen Beitrag für den Kinderschutz vor 
Ort leisten. Die Netzwerke sind interdisziplinär besetzte Ver-
netzungsstrukturen, die sowohl Kinderschutzfälle besprechen, 
aber auch den örtlichen Kinderschutz im Blick halten. Damit 
die Netzwerke wirksam arbeiten können, brauchen sie eine 
Koordinierung. Zudem braucht es Anreize zur verbindlichen 
Beteiligung.

… sind nun mit dem Qualitätsentwicklungsverfahren und 
der Qualitätsberatung deutlich besser aufgestellt. Sie dürfen 
nicht in die Lage eines Bittstellers kommen, wenn sie andere 
Akteure darum bitten, an der Netzwerkarbeit teilzunehmen, 
nur weil gesetzliche Regelungen fehlen. Bei den Empfehlun-
gen wäre es wünschenswert, dass die Jugendämter auch auf 
die Expertise der freien Träger zurückgreifen.

… sind oft überlastet und damit überfordert, in vielen Ju-
gendämtern herrscht hohe Fluktuation. Daher müssen nicht 
nur die Fallzahlen angepasst, sondern dringend in die Aus- 
und Weiterbildung investiert werden. Neben einer fundierten 
Ausbildung empfiehlt sich auch ein Einarbeitungsprogramm 
im ASD, um Fachkräfte durch Training-on-the-Job zu ertüchti-
gen, Kindeswohlgefährdung frühzeitig zu erkennen.

… stellen ein wichtiges Instrument dar, um die Kompetenzen 
aller beteiligten Akteure bündeln und ihre Erfahrungen unter-
einander austauschen zu können. Erst daraus können effektiv 
Lehren gezogen und letztlich Handlungsempfehlungen erar-
beitet werden. Wünschenswert ist auch eine Involvierung eh-
renamtlicher Stellen und Vertretern von Kindern und Jugend-
lichen, deren Perspektive stets im Blick behalten werden muss.

… brauchen einheitliche Standards. Zur Unterstützung der 
Kommunen und zur Sicherung der Standards brauchen wir 
aber auch Kinderschutzbedarfspläne. 

… brauchen Sicherheit in ihren Entscheidungen. Dafür benö-
tigen sie eine feste Einarbeitung und ein Mehraugenprinzip, 
denn man sieht meist nur, was man kennt. 

… sind zentral, müssen aber für alle verbindlich sein und 
vor allem die Betroffenen zu Beteiligten machen und sie mit 
einbeziehen. Das kann auch durch die Interessensvertretun-
gen,  die Jugendverbände und Strukturen der Kinder- und 
Jugendarbeit vor Ort passieren.

… werden durch das Landeskinderschutzgesetz in ihrer Ar-
beit unterstützt und gestärkt. Fachliche Mindeststandards 
werden die Rahmenbedingungen für die wichtige Arbeit der 
Jugendämter nachhaltig verbessern, Arbeitsprozesse weiter 
professionalisieren und den Fachkräften zusätzliche Hand-
lungssicherheit für ihre verantwortungsvolle Aufgabe im Be-
reich des Kinderschutzes geben. 

… in Jugendämtern und in den Lebensbereichen von Kindern 
und Jugendlichen erhalten durch das Kinderschutzgesetz 
mehr Handlungssicherheit und Orientierung. Qualitätsbera-
tung und -entwicklungsverfahren werden die gute Arbeit der 
Jugendämter weiter stärken. Qualifizierung und Netzwerkar-
beit werden für den Kinderschutz sensibilisieren, die Zusam-
menarbeit zwischen den Akteuren verbessern und Meldewege 
transparenter machen. 

… im Bereich Kinderschutz werden seit Jahren gefordert. Wir 
gehen nun bewusst über die Vorgaben des Bundesrechts hin-
aus und unterstreichen damit die bundesweite Vorreiterrolle 
NRWs. Die strukturelle Vernetzung der verschiedenen Akteu-
re aus Kinder- und Jugendhilfe, Schulen, Gesundheitswesen 
und Polizei werden Absprachen und Austausch bei Verdacht 
auf Kindeswohlgefährdung erleichtern und den Kinderschutz 
nachhaltig verbessern.

… haben die Pflicht, bei einem Verdacht auf Kindeswohlge-
fährdung einzugreifen. Um diesem Schutzauftrag angemes-
sen nachkommen zu können, brauchen sie flächendeckend 
einheitliche fachliche Standards für den Umgang mit Gefähr-
dungen. Wir wollen mit dem Gesetz die 186 Jugendämter in 
NRW bei der Abwehr von Kindeswohlgefährdungen unterstüt-
zen und deren Arbeit qualitativ weiter ausbauen.

… müssen bei ihrer täglichen Arbeit in Form von einheitli-
chen und verbindlichen Verfahren, wie sie mit einem Verdacht 
auf Kindeswohlgefährdung umgehen und schnell wirksam 
helfen können, unterstützt werden. Wir wollen ihnen zur 
Seite stehen. Entscheidend ist dabei unter anderem auch die 
Vermittlung des notwendigen Know-how, z. B. von Täterstra-
tegien und Reaktionsmustern von Opfern. 

… sind essentiell für einen effektiven Kinderschutz vor Ort. 
Nur wenn alle beteiligten Akteure, vom Jugendamt, den freien 
Trägern über die Ärzteschaft bis hin zur Polizei, miteinander 
statt nebeneinander arbeiten, können sie voneinander lernen 
und damit entscheidend zu einem wirksamen Kinderschutz 
beitragen. Daher braucht es einen flächendeckenden Ausbau 
von interdisziplinären Netzwerken im Kinderschutz.
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